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Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am --------------------------------------------- 

 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum 

Ortsbeirat Mainz-Gonsenheim Kenntnisnahme 29.06.2010 

 

Betreff: 

Antrag Nr. 1695/2009 der REP Ortsbeiratsfraktion Mainz-Gonsenheim 

hier: Einrichtung eines Fußgängerüberweges in der Canisiusstraße 

Einmündungsbereich Werrastraße 
 

 

Mainz, 

 

 

 

Wolfgang Reichel 

Beigeordneter 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 

Stellungnahme: 

 

Die Anlage eines Fußgängerüberweges in einer Tempo 30 Zone ist in der Regel ent-

behrlich. Des Weiteren werden Fußgängerüberwege auch erst dann eingerichtet, 

wenn mindestens 50 Fußgänger in einer Spitzenstunde die Straße überqueren und 

gleichzeitig ein Kraftfahrzeugverkehr von 200 Fahrzeugen vorliegt. Empfohlen werden 

diese Fußgängerüberwege erst bei 100 Fußgängern in der Spitzenstunde und 300 

Kraftfahrzeugen. 

 

Als geeignete Querungsanlagen dienen in Tempo 30 Zonen Mittelinseln oder Auf-

pflasterungen. In der Canisiusstraße wurde bei dem Ausbau die Aufpflasterung ge-

wählt, um den Fahrzeugführer darauf aufmerksam zu machen, dass hier Kinder que-

ren. Hierdurch konnte auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gesenkt werden. Die 

Verwaltung wird zusätzlich nochmals Markierungen anbringen, um auf die Querung 

aufmerksam zu machen. 
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